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PB.W-01-662-2 Kapitel 2: In die Zukunft wirtschaften

Antragsteller*in: KV Friedrichshain-Kreuzberg
Beschlussdatum: 27.04.2021

Änderungsantrag zu PB.W01

Von Zeile 661 bis 663:
Länder sollten die Einnahmen dieser Steuer für die Finanzierung der wachsenden Bildungsaufgaben
einsetzen. Die Vermögensteuer sollte für Vermögen oberhalb von 2 Millionen1 Million Euro pro Person
gelten und jährlich 1 Prozent betragen. Begünstigungen für Betriebsvermögen
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